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Ergänzung zur Beitragsordnung – Buskosten 
 

1. Die Höhe der Buskosten, Buskostenbeteiligung, Regelungen, und 
Ermässigungen dieser Ordnung werden von der erweiterten Vorstandschaft 
beschlossen. 
 

2. Mitglieder, nach Punkt 3 a – c der Beitragsordnung erhalten pro Busfahrt der 
Narrenzunft zu offiziellen Auftritten/Präsentationen eine 
Buskostenermässigung von 5.- €. 
 
2.1. Mitglieder unter 14 Jahren sind von den Buskosten befreit, jedoch 

verpflichtet sich bei Teilnahmen an Busfahrten anzumelden. 
 
3. Ehrenmitglieder sind von den Buskosten befreit. 

 
4. Bei Auftritten zu Brauchtumsabenden und anderweitigen Bändertanzauftritten 

sind die Mitglieder des Bändertanzes von den Buskosten befreit. 
 

 
Durch Abstimmung in der erweiterten Vorstandschaft beschlossen am 03.11.2017. 
 


